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Diskriminierungspotenziale  
durch Tarif und Vertrieb im SPNV beseitigen! 
 
 
 
18.12.2007 



Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Zusammenfassung  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger de s SPNV (BAG-SPNV) 
kritisiert mit dem vorliegenden Strategiepapier, da ss die aktuelle Organisa-
tion von Tarif und Vertrieb im SPNV nicht bundeseig enen Eisenbahnen kei-
nen diskriminierungsfreien Marktzugang gewährleiste t.  
 
Gründe dafür sind im Wesentlichen  
·  die Modalitäten der Aufteilung der Einnahmen zwischen Fern- und Nahverkehr 

einerseits und zwischen den kooperierenden Unternehmen des Nahverkehrs 
anderseits,  

·  die Tatsache, dass die DB Regio AG systembedingt die Erlöse der anderen 
Verkehrsunternehmen kennt und damit einen Informationsvorteil gegenüber 
ihren Wettbewerbern hat,  

·  die fehlenden Möglichkeiten der nicht bundeseigenen Eisenbahnen, auf den 
gemeinsam mit der DB angewendeten Tarif Einfluss zu nehmen und  

·  die Tatsache, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen den Tarif der DB AG nur 
dann anwenden dürfen, wenn sie gleichzeitig die DB Vertrieb GmbH mit dem 
Vertrieb beauftragen, dessen Bepreisung nicht transparent und auf Grund des 
fehlenden Wettbewerbsdrucks möglicherweise nicht marktgerecht ist.  

 
Diese unbefriedigende, kostentreibende und wettbewerbsbehindernde Situation 
kann nur durch strukturelle Änderungen in der Organisation von Tar if und 
Vertrieb  verbessert werden. Aus Sicht der BAG-SPNV ist mittelfristig die Umset-
zung folgender Maßnahmen unerlässlich:  
 
·  Die gemeinsame Anwendung und Weiterentwicklung eines unternehmens-

neutralen Tarifes durch die Verkehrsunternehmen. 
Die BAG-SPNV fordert die DB AG auf, alle Verkehrsunternehmen mit ange-
messener Stimme an der Weiterentwicklung des bestehenden und gemein-
sam angewendeten Nahverkehrstarifes zu beteiligen. Die Modalitäten der Ein-
nahmenaufteilung sind einvernehmlich festzulegen und anzuwenden.  

 
·  Die Herstellung echter Marktstrukturen im Vertrieb. 

Die DB AG muss den faktischen Zwang für NE-Verkehrsunternehmen aufhe-
ben, den DB-Vertriebsdienstleister DB Vertrieb mit dem Vertrieb bundesweit 
gültiger SPNV-Fahrscheine zu beauftragen.  
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·  Die Einrichtung einer unternehmensneutralen Erlösabrechnungsstelle. 
Eine unternehmensneutrale und -unabhängige Stelle muss die Erlöse der be-
teiligten Verkehrsunternehmen sammeln, die Erlösansprüche berechnen und 
die Erlöse zuscheiden.  

 
Die BAG-SPNV vertritt die Auffassung, dass die beteiligten Akteure diese Maß-
nahmen im eigenen Interesse freiwillig umsetzen sollten.  
 
Sollte sich jedoch abzeichnen, dass die DB AG eine Veränderung der Strukturen 
im Tarif und Vertrieb und damit die Schaffung eines diskriminierungsfreien Markt-
zugangs für andere Unternehmen blockiert, halten wir eine gesetzliche Regelung 
für notwendig. Diese könnte aus einer Anpassung des § 12 AEG bestehen, wel-
che den Eisenbahnverkehrsunternehmen die Umsetzung der genannten Maß-
nahmen verbindlich vorgibt.  
 
 
Unabhängig von der Umsetzung der notwendigen strukturellen Änderungen müs-
sen die drängendsten Probleme im Tarif und Vertrieb im SPNV kurzfristig gelöst 
werden. Die BAG-SPNV fordert deshalb die beteiligten Akteur e auf, 
schnellstmöglich nachstehende Forderungen zu realis ieren:  
 
·  TBNE: In den Musterkooperationsverträgen sind klare Verfahrensweisen für 

die Einnahmenaufteilung zu vereinbaren, 
·  DB Vertrieb GmbH: Die relationsbezogenen Verkaufsdaten sind offen zu legen 

und für die Verbesserung der Genauigkeit der Einnahmenaufteilung zu nut-
zen,  

·  DB AG: Das Verfahren der Einnahmenaufteilung zwischen Fern- und Nahver-
kehr der DB ist offen zu legen,  

·  DB AG und TBNE: Die zwischen den beteiligten Partnern einmal abgestimm-
ten Musterkooperationsverträge sind verlässlich anzuwenden,  

·  DB AG und TBNE: Veränderungen der Fahrgastzahlungen müssen zeitnah im 
Finanzmittelfluss abgebildet werden, 

·  TBNE: Die Aufgabenträger des SPNV sind in die Konzeptions- und Entschei-
dungsprozesse im TBNE einzubinden. 
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Berlin, 14.12.2007 
 

Einleitung 
 
Die BAG-SPNV hat im März 2007 ein Positionspapier zum Thema „Erfahrungen 
und Probleme mit den Musterkooperationsverträgen“ veröffentlicht. Basierend auf 
diesem Positionspapier, den eingegangenen Stellungnahmen hierzu, einer Dis-
kussion mit Vertretern des TBNE und von DB Vertrieb sowie insbesondere der 
weiteren Diskussion dieser Thematik in der Arbeitsgruppe wurde dieses Strate-
giepapier erstellt, um aus Sicht der Aufgabenträger erforderliche Verbesserungen 
/ Veränderungen in den Themenbereichen Tarif und Vertrieb aufzuzeigen. 
 
Während sich das Positionspapier inhaltlich überwiegend mit Problemstellungen 
der aktuellen Musterverträge auseinandergesetzt hat, geht dieses Strategiepapier 
darüber hinaus und formuliert auch Lösungsansätze und Anforderungen für er-
forderliche strukturelle Änderungen im SPNV, um im deutschen SPNV-Markt 
insgesamt wettbewerbskonformere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
 

A: Derzeitige Situation 
 
Kein diskriminierungsfreier Marktzugang / keine Tra nsparenz 
 
Trotz einiger Änderungen und Verbesserungen in der Zusammenarbeit zwischen 
DB, Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) und Aufgabenträgern, die es 
in den letzten Jahren unbestritten gegeben hat, besteht aus Sicht der BAG-SPNV 
für die Bereiche Tarif und Vertrieb nach wie vor eine Situation, die Wettbewerbern 
der DB keinen diskriminierungsfreien Marktzugang bietet. 
 
Die DB ist inzwischen zwar durchaus bereit, mit NE-Bahnen zu kooperieren, aber 
letztlich laufen doch alle Einfluss- und Entscheidungsstränge im DB-Konzern 
zusammen. Die DB hat dadurch gegenüber Wettbewerbern sowohl einen Infor-
mations- als auch einen Ausgestaltungsvorteil. 
 
Der derzeitige Nahverkehrstarif, auf den NE-Bahnen im Interesse eines einheitli-
chen Tarifes für die Fahrgäste referenzieren können, ist der Haustarif der DB 
Regio AG. Die NE-Bahnen haben auf dessen Gestaltung keinen Einfluss, obwohl 
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sie regional in immer größeren Gebieten den SPNV dominieren und DB Regio in 
Teilbereichen nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. 
 
Ein Verkauf von Fahrscheinen ist zwar für den eigenen Wirkungsbereich auch mit 
eigenen Vertriebssystemen möglich, für einen Verkauf in das bundesweite Eisen-
bahnnetz sind NE-Bahnen jedoch zwingend auf die Nutzung der DB-
Vertriebsinfrastruktur angewiesen, da ansonsten eine Anerkennung dieser Fahr-
scheine nicht gewährleistet ist. Für den Vertrieb in das Netz des jeweils anderen 
EVU werden von Seiten der DB AG Provisionssätze festgelegt, deren Bemes-
sung für die NE-Bahnen und Aufgabenträger absolut intransparent ist. 
 
Die Einnahmenaufteilung zwischen Fern- und Nahverkehr sowie zwischen den 
NE-Bahnen innerhalb des Nahverkehrs liegt weitestgehend in der Hand des DB-
Konzerns. Auch die Erlösansprüche, die die NE-Bahnen aus der Tarifkooperation 
haben, sind der DB bekannt. Die DB hat somit Informationen über wesentliche 
Einnahmebestandteile der Wettbewerber, während diese nichts über die Erlöse 
der DB im Nahverkehr wissen. 
 
Die BAG-SPNV erwartet von der DB AG - unabhängig von der Ausgestaltung 
eines Privatisierungsmodells - erheblich größere Anstrengungen als bisher zur 
Schaffung von mehr Transparenz und diskriminierungsfreien Strukturen in den 
Bereichen Tarif und Vertrieb. Sollten diese Anstrengungen ausbleiben, halten wir 
einen ordnungspolitischen Eingriff von externer Seite für dringend erforderlich, 
um den deutschen SPNV-Markt wettbewerbstauglich zu machen.  
 
 

B: Mittelfristig erforderliche strukturelle Ände-
rungen 
 
Unternehmensneutraler SPNV-Tarif / Marktstrukturen auch im Vertriebsbe-
reich schaffen / unternehmensneutrale Erlösabrechnu ng 
 
Diese vorstehend aufgezeigte unbefriedigende und wettbewerbsbehindernde 
Situation kann nur durch einschneidende strukturelle Änderungen im Tarif- und 
Vertriebsbereich verändert werden. Die Lenkungs- und Entscheidungsfunktionen 
müssen weg vom DB-Konzern hin zu einer von den Verkehrsunternehmen 
gleichberechtigt getragenen Einrichtung. Derartige Maßnahmen müssen 
schnellstmöglich eingeleitet werden, der Begriff „mittelfristig“ ist allein der Tatsa-
che geschuldet, dass sich solche Änderungen nicht „von heute auf morgen“ um-
setzen lassen. 
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Ziel 1: Schaffung eines unternehmensneutralen SPNV- Tarifs 

 

·  Ein gemeinsames Gremium aller SPNV-Unternehmen, das Sortiment, Preise 
und Konditionen gemeinschaftlich nach feststehenden Abstimmungsregeln 
beschließt 

·  Klare und transparente Einnahmenaufteilungsregelungen, die von allen EVU 
gemeinsam und einheitlich festzulegen und anzuwenden sind 

·  Festlegung klarer, transparenter und sachgerechter Modalitäten für die Ermitt-
lung des Nahverkehrsanteils bei Fernverkehrsfahrscheinen 

·  Angemessene Einbeziehung der SPNV-Aufgabenträger, insbesondere wenn 
diese selbst in der Erlösverantwortung stehen 

 
Die Schaffung eines bundesweiten unternehmensneutralen SPNV-Tarifs für die 
Bereiche außerhalb der Verkehrs-/Tarifverbünde ist das zentrale Element aller 
strukturellen Änderungsnotwendigkeiten. Dabei können die Verbundregelungen 
(so unterschiedlich sie in den einzelnen Verbünden auch sein mögen) mit ihren 
Entscheidungs-/Mitsprachestrukturen und den klar abgegrenzten Einnahmenauf-
teilungsregelungen durchaus beispielgebend wirken. 
 
Ein bundesweiter unternehmensübergreifender SPNV-Tarif wäre letztlich nichts 
anderes als ein Verbundtarif im SPNV-Sektor. Der Kunde muss sich innerhalb 
des Gesamtsystems Eisenbahn bewegen können, ohne dass es einen Unter-
schied macht, welches EVU die Transportleistung erbringt. Internes Abstim-
mungsverhalten oder Regelungen der Einnahmenaufteilung interessieren den 
Kunden nicht. 
Das grundsätzliche Tarifgestaltungsrecht der EVU soll durch diesen Ansatz nicht 
in Frage gestellt werden. Die Aufgabenträger sollten sich auf Rahmenvorgaben 
beschränken, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten oder tarifarischen Wild-
wuchs zu vermeiden. 
 
Die Anwendung des einheitlichen Fahrscheins ist zwar auch heute über das Sys-
tem der Kooperationsverträge möglich, letztlich wird aber immer auf den Tarif der 
DB referenziert. Es existiert somit zwar faktisch ein unternehmensübergreifender, 
aber kein unternehmensneutraler SPNV-Tarif. 
 
Tarifhöhe, Tarifbestimmungen und Sortiment werden auf Grund der Mehrheits-
verhältnisse im TBNE von der DB faktisch vorgegeben, die tatsächlichen Ein-
flussmöglichkeiten der NE-Bahnen sind aus Sicht der BAG-SPNV sehr einge-
schränkt. Einzelne NE-Bahnen können lediglich die Anwendung des ein oder 
anderen Sonderangebotes für ihren internen Bereich ausschließen. Dies ent-
spricht keinesfalls der gemeinsamen Erarbeitung und Weiterentwicklung eines 
gemeinsamen Tarifsystems. 
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Bereits heute ist es so, dass durch Vergaben im Wettbewerb in einzelnen Regio-
nen die DB nicht mehr das dominierende EVU ist. Diese Tendenz wird mit weite-
ren Vergabeverfahren eher noch zunehmen. Dennoch ist es derzeit so, dass 
allein die DB entscheidet, welche Angebote (z. B. Ländertickets, Schönes-
Wochenende-Ticket) zu welchen Preisen und Konditionen vorgehalten werden. 
Diese Situation ist auf Dauer weder für die NE-Bahnen noch für die Aufgabenträ-
ger hinnehmbar. 
 
Die Einnahmenaufteilung eines solchen unternehmensneutralen SPNV-Tarifs 
muss nach klaren und transparenten Verfahren erfolgen. Hierzu ist insbesondere 
erforderlich, dass (analog zu Verbundtarifen) der zu verteilende Gesamtpool klar 
abgegrenzt werden kann. Nur so kann eine gerechte nachfrageorientierte Ein-
nahmenaufteilung vorgenommen werden. 
 
Hierfür ist auch eine deutliche Abgrenzung zu den Fernverkehrstarifen erforder-
lich. Selbstverständlich muss auch bei einem bundesweiten unternehmensneutra-
len SPNV-Tarif sowohl die „Abwärtskompatibilität“ (Möglichkeit, mit einem Fern-
verkehrsfahrschein auch Nahverkehrsprodukte zu nutzen) vom Fernverkehr zum 
Nahverkehr ebenso erhalten bleiben, als auch die Möglichkeit eines durchgehen-
den Fahrscheins mit Fern- und Nahverkehrsanteilen. Allerdings muss das für alle 
Fern- und Nahverkehrsanbieter gleichermaßen gelten und darf sich nicht nur auf 
den DB-Fernverkehr beschränken. Auch hier gilt wieder, dass das „System Ei-
senbahn“ vom Kunden als Gesamtsystem ohne Unterscheidung nach einzelnen 
Unternehmen wahrgenommen wird. 
 
Es müssen klare, transparente und sachgerechte Modalitäten für die Ermittlung 
des Nahverkehrsanteils aufgestellt werden und für alle Beteiligten muss nachvoll-
ziehbar sein, welche Erlösanteile von Fernverkehrsfahrscheinen auf den Nahver-
kehr entfallen. Ein solches Verfahren existiert DB-intern. Die verwendeten Para-
meter und Einflussgrößen sind jedoch weder NE-Bahnen noch Aufgabenträgern 
im Detail zugänglich. Daher ist auch eine Beurteilung der Angemessenheit bzw. 
Diskriminierungsfreiheit dieses Verfahrens nicht möglich. 
 
Unbestritten ist, dass natürlich auch die Kosten für die Erstellung und Weiterent-
wicklung eines gemeinsamen SPNV-Tarifs nicht nur von einem Unternehmen 
getragen werden können, sondern von allen EVU anteilig zu tragen wären. Aber 
auch hier gilt, dass eine Kostenbeteiligung nur mit entsprechenden Mitgestal-
tungs- bzw. Mitspracherechten akzeptabel ist.  
 
Durch unterschiedliche Vertragsformen gibt es Verkehrsverträge, bei denen ent-
weder die EVU (Nettoverträge) oder die Aufgabenträger (Bruttoverträge) das 
gesamte Erlösrisiko tragen, oder Zwischenformen, bei denen das Risiko im Ver-
lauf des Vertrages wechselt. Daher muss auch für Aufgabenträger eine ange-
messene Einbeziehung zur Wahrung ihrer Interessen geschaffen werden. 
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Ziel 2: Schaffung von echten Marktstrukturen auch i m Vertrieb 

 

·  Einheitliche Standards bei Vertriebssystemen und Fahrscheinen 
·  Freie Wahl des Vertriebsdienstleisters  
·  Fahrscheinanerkennung durch alle Eisenbahnen 

 
Im Vertriebsbereich gibt es derzeit faktisch keine Möglichkeit, bundesweit gültige 
SPNV-Fahrscheine ohne Rückgriff auf die Systeme von DB Vertrieb zu verkau-
fen. Zwar besteht für ein EVU immer die Möglichkeit, für seinen eigenen Bereich 
auf eigene oder (sofern vorhanden) verbundinterne Vertriebswege zurückzugrei-
fen. Sobald jedoch Fahrscheine im Eisenbahnverkehr über den eigenen Unter-
nehmens- bzw. Verbundbereich hinaus gelten sollen, ist eine Kooperation mit DB 
Vertrieb zwingend. 
 
DB Vertrieb sieht in der hohen Zahl der Kooperationsverträge mit anderen EVU 
einen Beleg für sein erfolgreiches Wirken am Markt und einen Beleg für eine 
marktadäquate Preissetzung. Die Existenz solcher Marktstrukturen wird seitens 
der Aufgabenträger bestritten, da in diesem Bereich immer noch ein faktisches 
Monopol durch DB Vertrieb besteht. 
 
Es sind daher auch im Bereich Vertrieb echte Marktstrukturen zu schaffen. Hierzu 
gilt es, einheitliche Standards sowohl im technischen als auch im gestalterischen 
Bereich zu schaffen. So sind beispielsweise im technischen Bereich Anforderun-
gen an Fahrscheinautomaten oder mobile Verkaufssysteme zu definieren. Für die 
dahinterliegende Software sind Aussagen zu Datenformaten und Umfang der zu 
registrierenden Daten erforderlich, um einheitliche Meldungen für die Abrechnung 
zu gewährleisten. Es geht hier nicht um die Festlegung auf einen bestimmten 
Hersteller, sondern auf gemeinsame Standards, die von allen Herstellern zu be-
rücksichtigen sind. 
 
Es wird zudem eine einheitliche Tarifdatenbank, in der der geltende Tarif voll-
ständig hinterlegt ist, benötigt, auf welche alle EVU - wie z.B. in Großbritannien - 
mit ihren Vertriebssystemen diskriminierungsfrei zugreifen können. 
 
Jedes EVU hätte dann die Alternative zu wählen, ob es seinen Vertrieb selbst 
organisieren möchte oder auf einen Dienstleister wie z. B. DB Vertrieb zurückgrei-
fen möchte. Durch solche einheitlichen Standards und Strukturen wird zudem erst 
die Möglichkeit geschaffen, dass auch ganz neue Vertriebsdienstleister in den 
Markt einsteigen können, die ebenfalls nur die Vertriebsleistung und nicht gleich-
zeitig auch die Transportdienstleistung erbringen. 
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Sollte sich DB Vertrieb dann im Rahmen solcher Marktstrukturen als Dienstleister 
mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis durchsetzen, wäre dagegen aus Auf-
gabenträgersicht nichts einzuwenden, da nicht die Leistungsfähigkeit und Kompe-
tenz von DB Vertrieb kritisiert werden, sondern nur das Fehlen von Alternativen 
und Marktstrukturen im Vertriebsbereich. Aus eben diesen Gründen besteht hier 
aufgabenträgerseitig nach wie vor die Überzeugung, dass im Vertriebsbereich 
keine Marktpreise gelten, sondern Monopolpreise. 
 
Beispielgebend könnte hier der britische Eisenbahnsektor sein, wo es solche 
gemeinsamen Standards im Vertriebsbereich gibt. Jedes EVU ist hier verpflichtet, 
Fahrscheine auch für Strecken anderer EVU zu verkaufen. Alle Fahrscheine wer-
den von allen EVU anerkannt, die Provisionssätze für den Vertrieb von „Fremd-
fahrscheinen“ sind einheitlich und gelten für alle EVU gleichermaßen. Durch sol-
che Begleitmaßnahmen bliebe aus Kundensicht der einfache Zugang zum Ge-
samtsystem Schiene auf Dauer gewährleistet. 
 
 

Ziel 3: Einrichtung einer unternehmensneutralen Erl ösabrechnungsstelle im 
SPNV 

 

·  Schaffung einer unabhängigen und neutralen Abrechnungsstelle 
·  Transparenz über das Erlösaufkommen im SPNV 

 
Die Umsetzung der unter 1 und 2 genannten Ziele muss durch eine unabhängige 
Erlösabrechnungsstelle begleitet werden, bei der alle Erlösmeldungen über 
SPNV-Einnahmen auflaufen und die von dort den einzelnen EVU zugewiesen 
werden. 
Derzeit werden die SPNV-Erlöse aus der Kooperation an die zentrale DB-
Abrechnungsstelle gemeldet und von dort nach den jeweiligen Regularien der 
Kooperationsverträge aufgeteilt. Die DB kennt daher wesentliche Einnahmebe-
standteile der Mitbewerber, über die SPNV-Erlöse der DB ist jedoch weder den 
anderen EVU noch den Aufgabenträgern etwas bekannt. 
 
Wichtig ist, dass die gesamten Erlöse im SPNV an einer neutralen und unabhän-
gigen Stelle zusammenlaufen und somit auch ein Überblick über das tatsächliche 
Gesamtvolumen der Nahverkehrserlöse besteht. Der oder die Vertriebs-
dienstleister müssen alle Erlöse nach einheitlichen Vorgaben an diese zentrale 
Abrechnungsstelle melden. 
 
Auch hier zeigt der Blick nach Großbritannien, dass derartige Strukturen funktio-
nieren. Es gibt hier zumindest eine gewisse Transparenz bezüglich der Einnah-
men, diese können zumindest pauschaliert von allen Unternehmen auch für die 
Mitbewerber eingesehen werden. Probleme mit einer solchen Transparenzlösung 
bestehen dort offenbar nicht. 
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C: Kurzfristige Maßnahmen für wettbewerbsge-
rechtere Strukturen im Rahmen der Musterko-
operationsverträge: 
 
Klare Verfahrensweisen für Einnahmenaufteilung / Re lationsbezogene Ver-
kaufsdaten / Transparente Erlösaufteilung zwischen Fern- und Nahverkehr / 
Verlässliche Musterkooperationsverträge / Zeitnahe Reaktion auf Nachfra-
geänderungen / Stärkere konzeptionelle Beteiligung der Aufgabenträger 
 
Es ist notwendig, die unter Punkt B beschriebenen strukturellen Änderungen 
schnellstmöglich zu realisieren. Bis dahin besteht jedoch auch bei den Musterko-
operationsverträgen zum Abhelfen der größten Missstände kurzfristiger Hand-
lungsbedarf. Eine Umsetzung der nachstehenden Forderungen muss schnellst-
möglich im Zusammenwirken aller Beteiligten realisiert werden. 
 
 

Forderung 1: Der Musterkooperationsvertrag Tarif mu ss klarere Verfah-
rensweisen in Bezug auf die Einnahmenaufteilung bei nhalten 

 
Im Musterkooperationsvertrag Tarif sind Verkehrserhebungen zur Ermittlung der 
Erlöse der NE-Bahnen vorgeschrieben. Das Verfahren hierzu ist jedoch nicht 
geregelt Auch bezüglich der Bewertung wichtiger Parameter kommt es immer 
wieder zu Dissonanzen. Dies führt dazu, dass häufig Ergebnisse selbst von Er-
hebungen, über deren Erhebungsdesign sich die Beteiligten vorher verständigt 
hatten, im Nachhinein nicht akzeptiert werden. So werden beispielsweise einzel-
ne Erhebungsmethoden oder zugrunde gelegte Parameter nachträglich ange-
zweifelt. Daraus resultierende Verzögerungen gehen meist zu Lasten der Bah-
nen, die ihren höheren Einnahmeanspruch dadurch erst verzögert geltend ma-
chen können. 
 
Zur Verringerung derartiger Dissonanzen und im Interesse von zeitnahen und von 
allen Vertragspartnern akzeptierten Erhebungsergebnissen ist daher aus Sicht 
der BAG-SPNV eine deutlichere Definition von anzuwendenden Verfahrenswei-
sen erforderlich. 
 
Die BAG stimmt mit der Auffassung des TBNE überein, dass Erhebun-
gen/Zählungen die Realität nur modellhaft abbilden können und man sich der 
Wirklichkeit nur annähern kann, wobei der Fehlergrad möglichst gering zu halten 
ist. Auch muss das ganze Verfahren selbstverständlich mit einem angemessenen 
Mitteleinsatz zu bewerkstelligen sein. 
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Dabei wird seitens der BAG-SPNV ausdrücklich nicht gefordert, dass z.B. die 
Beauftragung nur bestimmter Gutachter erfolgen soll oder dass ein bundesweit 
einheitlicher Wert für die Nutzungshäufigkeiten festgelegt wird. Auch das Recht 
(oder gar die Pflicht) zur sorgfältigen Prüfung der Gutachterergebnisse durch die 
beteiligten Partner wird keinesfalls in Abrede gestellt. 
 
Vielmehr geht es darum, im Musterkooperationsvertrag Verfahrensweisen derart 
festzulegen, dass diese entsprechend verbindlich z. B. in Ausschreibungsunterla-
gen für Gutachteraufträge beizufügen sind und von allen Gutachtern gleicherma-
ßen anzuwenden sind. Eine derartige Standardisierung des Erhebungsdesigns 
könnte ggf. auch zur Reduzierung der Erhebungskosten führen, da nicht jede 
Erhebung individuell konzipiert werden müsste. 
 
Gleiches gilt für die Ermittlung bestimmter Parameter, wie z. B. der Nutzungshäu-
figkeit verschiedener Kartenarten. Auch hier gilt es, ein verbindliches Verfahren 
festzulegen, nach dem diese Parameter ermittelt werden müssen. Dass das Er-
gebnis auch bei Anwendung einheitlicher Verfahren unter Berücksichtigung örtli-
cher Besonderheiten durchaus unterschiedlich ausfallen kann, ist systemimma-
nent und auch sachgerecht. 
 
Relationslose Fahrscheine (z. B. Ländertickets, Schönes-Wochenende-Ticket) 
gewinnen gegenüber dem Regelsortiment zunehmend an Bedeutung. Auf diese 
Fahrscheine entfallen inzwischen bereits erhebliche Anteile der Nahverkehrserlö-
se. Zudem sind von diesen Fahrscheinen i. d. R. mehrere Aufgabenträgerorgani-
sationen, Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen berührt. Es ist daher 
umso wichtiger, auch für diese Fahrscheine klare Verfahrensweisen für die Ein-
nahmenaufteilung festzulegen. 
 
Sofern neue Angebote geplant werden, sind vor der Einführung des jeweiligen 
Angebotes die Abrechnungs- und Aufteilungsmodalitäten einvernehmlich festzu-
legen. 
 
 

Forderung 2: Relationsbezogene Verkaufsdaten müssen  zur Verfügung 
gestellt werden 

 
Durch die Auswertung relationsbezogener Verkaufsdaten ließen sich beispiels-
weise Nutzungshäufigkeiten, die Normierung der Fahrgastnachfrage auf Jahres-
werte und damit einhergehend die Bestimmung der relevanten Einnahmen für 
alle Fahrschiene mit Ausnahme der Jahreskarten und nicht streckengebundenen 
Fahrscheine relativ problemlos ermitteln bzw. nachvollziehen. An Vertriebssyste-
me und Vertriebsdienstleister ist daher der Anspruch zu stellen, eine solche rela-
tionsbezogene Verkaufsdatenerfassung und deren Auswertung sicher zu stellen.  
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Für eine exaktere Einnahmenaufteilung und zur Verringerung des Fehlergrades 
jeglichen Erhebungsmodells ist ebenfalls eine stärkere Unterstützung durch Ver-
kaufsdaten erforderlich. Über relationsbezogene Verkaufsdaten könnten bereits 
alle Relationen herausgefiltert werden, die eindeutig nur einem Unternehmen 
zuzuordnen sind. Dadurch könnten ggf. sowohl der Umfang von Erhebungen, als 
auch die aufzuteilende Erlösmenge verringert werden 
 
 

Forderung 3: Vereinbarung transparenter Verfahren f ür die Aufteilung der 
Erlöse zwischen Fernverkehr und Nahverkehr 

 
Die Aufteilung der Erlöse zwischen Fernverkehr und Nahverkehr wird DB-intern 
zwischen den Konzernbereichen Fernverkehr und Regio vorgenommen. Die die-
ser Aufteilung zugrundeliegenden Parameter mögen durchaus detailliert und 
ausgefeilt sein, eine Beurteilung des Systems ist jedoch nicht möglich, da das 
Verfahren sowohl EVU als auch Aufgabenträgern nicht oder bestenfalls nur an-
satzweise bekannt ist. 
 
Hier ist eindeutig mehr Transparenz herzustellen. Dabei geht es keinesfalls dar-
um, sich einen Überblick über die Gesamterlössituation des eigenwirtschaftlich 
agierenden Bereichs Fernverkehr zu verschaffen, sondern nur um klare Parame-
ter, wie und nach welchen Grundsätzen Erlöse zwischen Nah- und Fernverkehr 
aufgeteilt werden. 
 
So erhalten die NE-Bahnen (und vermutlich auch DB Regio) ihren Fahrgeldanteil 
für den Vor- und Nachlauf abzüglich des gewährten Rabatts auf Basis des „C-
Preises“, obwohl die Fahrkarte für die gesamte Strecke auf dem höheren Fern-
verkehrspreis basiert. Dieses Verfahren wird  als nicht sachgerecht angesehen. 
Entweder müsste für den Nahverkehr der auf die jeweiligen Streckenabschnitte 
entfallende Erlösanteil dem vollständigen „C-Preis“ für diese Relationen entspre-
chen oder aber der Gesamterlös müsste nach Pkm anteilig auf der Basis des 
Fernverkehrspreises aufgeteilt werden. 
 
Aufgrund der fehlenden Transparenz der Aufteilungsmechanismen besteht bei 
den Aufgabenträgern und den NE-Bahnen die Sorge, dass die Preisnachlässe 
der Fernverkehrsangebote (z. B, Sparpreise, „Dauerspezial“, „Frühlingsspezial“, 
„Tchiboticket“, „McDonalds-Ticket“ etc.) überproportional auf den Nahverkehr 
abgewälzt werden. 
 
Die DB argumentiert damit, dass Mehr- und Neuverkehre generiert werden, wor-
an auch der Nahverkehr partizipiert. Jedoch räumt die DB auch eine hohe Kanni-
balisierungsquote ein. Die Motivation von DB Fernverkehr, günstige Tickets an-
zubieten, resultiert aus dem Streben nach einer besseren Auslastung der Fern-
verkehrszüge. Damit orientiert sich die zeitliche Gültigkeit an den auszulastenden 
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Fernverkehrszügen, nicht an den ggf. unterschiedlichen Belangen des Nahver-
kehrs im Vor- und Nachlauf. Damit liegt der Nutzen überwiegend beim Fernver-
kehr, nicht aber beim Nahverkehr. Solche Angebote sind für NE-Bahnen schwer 
zu kalkulieren. Auch der Aufgabenträger steht bei Ausschreibungen vor diesem 
Problem. 
 
Die Aussage, dass diese Angebote mehr Geld in das „Gesamtsystem Bahn“ brin-
gen, mag im Grundsatz richtig sein. Die Frage ist jedoch, wo dieses Geld letztlich 
landet und wie die Auswirkungen auf ein einzelnes EVU aussehen. 
 
Die Parameter und Berechnungsmethoden der Erlösaufteilung Nahver-
kehr/Fernverkehr sind daher für das derzeit angewandte Verfahren offenzulegen. 
Die derzeitige Situation, dass es ausschließlich DB Regio obliegt, ggf. für die 
Aufteilungsparameter zugunsten aller SPNV-Unternehmen eine Korrektur zu 
erreichen, sofern sich dies als notwendig erweisen sollte, ist nicht hinnehmbar. In 
diesen Prozess müssen auch NE-Bahnen und Aufgabenträger mit einbezogen 
werden. 
 
Die NE-Bahnen haben heute kein Tarifgestaltungsrecht bei solchen i. d. R. zeit-
lich begrenzten Angeboten. Ein Widerspruch gegen solche Angebote ist im § 2 
(4) und (5) Tarifkooperationsvertrag zwischen DB AG und NE-Bahn geregelt, 
aber kaum praktikabel. NE-Bahnen werden lediglich informiert, dass es ein Son-
derangebot gibt, der zeitliche Vorlauf ist jedoch meist viel zu kurz. Wiederholt 
bemängeln das die NE-Bahnen, auch gegenüber dem Aufgabenträger. Während 
die bisherigen „Jahreszeiten-Spezial-Angebote“ nur für einige Monate gelten, 
scheint das „Dauer-Spezial“ eine längerfristige Aktion zu sein. 
 
Bei der Einführung von Sonderangeboten mit Auswirkungen auch auf den Nah-
verkehr müssen NE-Bahnen und Aufgabenträger deutlich frühzeitiger informiert 
und in die Entscheidungen eingebunden werden. 
 
 

Forderung 4: Musterverträge müssen verlässlich sein  

 
Ein wesentlicher Aspekt der zwischen der DB AG, dem TBNE und der BAG-
SPNV abgestimmten Musterverträge zu Tarif und Vertrieb sollte ursprünglich 
sein, dass diese zum Bestandteil der Vergabeunterlagen gemacht werden und 
dann auf dieser Basis abgeschlossen werden können. Das Ziel war dabei, flä-
chendeckend die Tarife der DB AG anzuwenden, um den Fahrgästen eine gene-
relle Durchtarifierung im Rahmen dieser Tarife anbieten zu können.  
 
Diese Verträge unterliegen aber einem permanenten Anpassungsprozess, was 
dazu führt, dass der Anspruch der Musterverträge, die Verhandlungen zu verein-
fachen und zu standardisieren, bisher nicht erfüllt wird. Der Verhandlungsauf-
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wand ist kaum reduziert, insbesondere dann, wenn es Aspekte gibt, die regional 
in das Vertragswerk aufgenommen werden müssen (z.B. Ländertarife). Auf regi-
onaler Ebene verhandelte Aspekte werden in der DB-Zentrale einer erneuten 
Rechtsprüfung unterzogen und nicht selten gekippt. Die Folge ist die Notwendig-
keit einer erneuten Befassung (auch mehrfach), in welcher sich alle Vertragspart-
ner den Bedürfnissen des DB-Konzerns unterordnen müssen. Manche NE-Bahn 
hat zwischenzeitlich den Betrieb aufgenommen, ohne dass die Verträge endver-
handelt werden konnten. 
 
Insbesondere die DB AG ist derjenige Vertragspartner, der die Inhalte der Mus-
terverträge prägt und ständig Änderungen unterwirft. Anpassungswünsche der 
NE werden oft mit dem Hinweis der Einheitlichkeit der Musterverträge abgewie-
sen. 
 
Natürlich sind sinnvolle Weiterentwicklungen des Vertragswerks zu begrüßen. Je 
größer die Rechtssicherheit für alle Beteiligten ist, desto besser. Dennoch darf 
diese Entwicklung nicht dazu führen, dass es - wie bereits mehrfach geschehen - 
letztendlich zu keinem zeitgerechten Vertragsabschluss kommt.  
 
 

Forderung 5: Zeitnahe Berücksichtigung von Nachfrag eänderungen beim 
Finanzmittelfluss 

 
Im Rahmen der Tarifkooperation werden Einnahmeansprüche der NE-Bahnen 
nur über Verkehrserhebungen und Fahrgastbefragungen abgebildet, also jeweils 
auf einen zurückliegenden Zeitraum bezogen. Nachfragesteigerungen zwischen 
diesen Verkehrserhebungen, die in der Regel nach dem Musterkooperationsver-
trag nur alle zwei Jahre stattfinden, verbleiben bei DB Regio. Dies soll natürlich 
auch bei Fahrgastrückgängen gelten, die bei Ausschreibungen allerdings bisher 
die absolute Ausnahme sind. Neue Fahrzeuge und ein neues Unternehmen füh-
ren oft zu Fahrgastzuwächsen innerhalb eines Jahres bis in zweistellige Prozent-
bereiche hinein.  
 
Die Aufgabenträger sind der Auffassung, dass es kurzfristig zu einer Lösung 
kommen muss, die die tatsächliche Nachfrage zwischen zwei Erhebungen abbil-
det. Diese Forderung wird von NE-Bahnen und Aufgabenträger schon lange er-
hoben. Die DB Regio und der TBNE fangen aber erst nach 6 Jahren Erfahrungen 
an, einen Pilotversuch zu starten, der frühestens 2009 ein Ergebnis bringen wird. 
Dies dauert für die betroffenen Partner entschieden zu lange. Es müssen daher 
kurzfristig Verfahren gefunden werden, ggf. durch automatische Fahrgastzählsys-
teme in den Zügen oder durch einfache Zählung der Fahrgäste, die die Nachfra-
geentwicklung abbilden. Vergleichbare Methoden werden bereits seit langem in 
vielen Verbünden auch für die EVU zugelassen. Auf diese Weise nachgewiesene 
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Nachfrageänderungen führen zu veränderten Verbunderlösen. Was DB Regio für 
sich gelten lassen will, muss sie auch gegen sich gelten lassen! 
 
Die derzeitige Situation benachteiligt ganz klar die NE-Bahnen oder je nach Ver-
tragsgestaltung die Aufgabenträger und damit die öffentliche Hand. DB Regio 
argumentiert, dass durch diese gewählte Methode auch Fahrgastrückgänge zu 
ihren Lasten gehen. Die bisherigen Erfahrungen in vielen Wettbewerbsnetzen 
haben allerdings gezeigt, dass es eher zu erheblichen Fahrgaststeigerungen 
kommt statt zu leichten Fahrgastrückgängen. Unabhängig davon sollte jedes 
Unternehmen die Chancen und auch die Risiken aus seinem Verhalten am Markt 
tragen. 
 
Im Musterkooperationsvertrag fehlt darüber hinaus eine angemessene Verzin-
sung der Zahlungsansprüche der Unternehmen untereinander. Das Unterneh-
men, das Zahlungen an ein anderes Unternehmen leisten muss, hat einen enor-
men Zinsvorteil. Da es sich hier schnell um Millionenbeträge handelt und daraus 
mindestens fünfstellige Beträge allein durch Zinserträge anfallen, müssen Rege-
lungen zu einem schnellen Zahlungsfluss führen. Nutznießer dieser fehlenden 
Regelung ist DB Regio, da sie derzeit in der überwiegenden Zahl der Verträge 
Zahlungen an die Wettbewerber leisten muss.  
 
 

Forderung 6: Einbindung der Aufgabenträger in Konze ptions- und Ent-
scheidungsprozesse 

 
Die Musterkooperationsverträge werden derzeit auf der Ebene DB/NE-Bahnen im 
TBNE beraten und beschlossen. Obwohl diese Verträge auf Seiten der Aufga-
benträger Bestandteil der Vergabeunterlagen werden sollen und eine Vielzahl 
von Regelungen auch finanzielle Auswirkungen für die Aufgabenträger hat, sind 
diese derzeit nicht an der Vertragsgestaltung beteiligt. 
  
Im TBNE beschlossene Fassungen werden zwar z. T. auch der BAG-SPNV vor-
gestellt und es wird auch versucht, eine Zustimmung der BAG-SPNV zur jeweili-
gen Version zu erlangen. Aber auch wenn diese Zustimmung unterbleibt, werden 
die Musterverträge trotzdem in dieser Form zur Anwendung gebracht. Darüber 
hinaus besteht für Aufgabenträger höchstens die Möglichkeit einer indirekten 
Einflussnahme über das jeweils beauftragte EVU. 
 
Es ist kritisch zu hinterfragen, ob der TBNE in seiner derzeitigen Konstruktion 
noch die geeignete Plattform zur Lösung der anstehenden Probleme darstellt, da 
nicht alle EVU und keine Aufgabenträger vertreten sind. Eine Beschlussfassung 
gegen die DB lässt das interne Abstimmungsprozedere des TBNE ohnehin nicht 
zu. Im Beziehungsgeflecht DB / NE-Bahnen / Aufgabenträger ist derzeit die Auf-
gabenträgerseite nicht angemessen berücksichtigt. Es wird daher für sinnvoll 
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angesehen, den Aufgabenträgern eine Beteiligung in den Gremien und Arbeits-
gruppen des TBNE zu ermöglichen. Dadurch könnten Konzeptions- und Ent-
scheidungsfindungsprozesse von Anfang an begleitet und insgesamt eine ver-
trauensvollere Zusammenarbeit erreicht werden. 
 
 

D: Fazit/Ausblick  
 
Erfolge von Wettbewerbsvergaben hängen sowohl von der Kosten- wie auch von 
der Erlösseite ab. Während auf der Kostenseite durch Vergabeverfahren zuneh-
mend Markttransparenz geschaffen wurde, stellen weite Bereiche der Erlösermitt-
lung und -aufteilung noch ein „schwarzes Loch“ dar. Dabei geht es hier keines-
falls um „Peanuts“ sondern um ein relevantes Erlösvolumen im SPNV von gut 1 
Mrd. €. Die BAG-SPNV ist der Überzeugung, dass sich die aufgezeigte Proble-
matik mit der zunehmenden Zahl von Vergabeverfahren deutlich verstärken und 
schon bald eines der dominierenden Themen im SPNV sein wird. 
 
Bezüglich der unter Punkt C aufgeführten kurzfristig erforderlichen Maßnahmen 
steht die BAG-SPNV im Dialog mit dem TBNE und DB Vertrieb. Der Diskussions-
fortschritt ist zu den einzelnen Forderungen unterschiedlich, zum Zeitpunkt der 
Entstehung dieses Strategiepapiers ist jedoch noch keine der genannten Forde-
rungen umgesetzt worden. 
Die unter Punkt B dargestellten strukturellen Änderungen bedürfen für ihre Reali-
sierung einer breiten Basis und können nicht allein durch die BAG-SPNV voran-
getrieben werden. Hier ist eine Allianz aus Aufgabenträgern, Ministerien, Politik, 
weiteren Meinungsbildnern und nicht zuletzt den betroffenen EVU erforderlich. 
Die BAG-SPNV steht für einen konstruktiven Dialog und eine fachliche Mitarbeit 
an der Erarbeitung tragfähiger Lösungen zur Verfügung.  
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Anhang 
 
 
 
Tarif, Vertrieb und Einnahmenaufteilung: Erfahrunge n aus dem Ausland 
 
Tarif und Vertrieb in Netzen verschiedener Eisenbahnunternehmen sind keine 
deutsche Besonderheit. Daher soll an dieser Stelle ein beispielhafter Blick nach 
Großbritannien zeigen, wie dies an anderer Stelle gelöst wurde: Dort ist es in 
einem vollständig liberalisierten und wettbewerblich organisierten Markt gelun-
gen, zwischen über 20 verschiedenen Eisenbahnunternehmen einen einheitli-
chen gemeinsamen Vertrieb und homogene Tarifstrukturen aufzubauen bzw. 
beizubehalten. 
 
Der deutsche Blick auf das britische Tarif- und Vertriebssystem wird häufig durch 
die gängigen Vorurteile geprägt: Die „britischen Verhältnisse“ hätten zu einem 
undurchschaubaren Chaos für den Kunden geführt. Bei näherer Betrachtung ist 
eher das Gegenteil der Fall: Ein einheitliches Vertriebssystem sichert, dass in der 
Regel jeder Kunde bei jeder Eisenbahngesellschaft jedes Ticket bekommt. Eine 
zeitnahe und transparente Einnahmenaufteilung gibt die Möglichkeit, schnell mit 
neuen Fahrausweisen oder Preisanpassungen auf Marktentwicklungen zu reagie-
ren. 
 
Gestaltung des Tarifes 
 
Prinzipiell wird in Großbritannien ein relationsbezogener Tarif angewendet, relati-
onslose Fahrscheine (wie z. B. unsere Ländertickets) gibt es kaum. Grundlage 
der Tarifbildung ist eine Matrix aus ca. 3.000 mal 3.000 Bahnhöfen, aus der sich 
ca. 9 Mio. mögliche Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ergeben. 
 
Ein für alle auf einer Strecke fahrenden Verkehrsunternehmen geltender "allge-
meiner Tarif" wird durch das Verkehrsunternehmen vorgegeben, welches den 
größten Teil der Betriebsleistung auf der jeweiligen Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
fährt. Ein Teil dieser Tarife ist reguliert, darf also bestimmte Höchstpreise nicht 
überschreiten. 
 
Daneben können die anderen Verkehrsunternehmen einen günstigeren Haustarif 
anbieten, welcher nur für das eigene Unternehmen gilt und entsprechend nicht 
unter die Einnahmenaufteilung fällt. Dies verhindert, dass der sog. Lead-Operator 
den kleineren Wettbewerber aus dem Markt drängen kann. 
 
Das gemeinsame Vertriebssystem erlaubt auch den auslastungsgesteuerten 
Verkauf rabattierter nicht umtauschbarer Fahrkarten für Distanzen von mehr als 
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100 Meilen mit Zugbindung, der für die Verkehrsunternehmen einen großen wirt-
schaftlichen Erfolg darstellt.  
 
Organisation des Vertriebs  
 
Die EVU in Großbritannien betreiben ein gemeinsames unternehmensneutrales 
Vertriebssystem, über welches die Tarife aller EVU (sowohl allgemeiner Tarif als 
auch Haustarife) verkauft werden können. Nach Ansicht von Fachleuten ist diese 
Vertriebsplattform einer der großen Erfolgsfaktoren für den Eisenbahnverkehr in 
Großbritannien. Die Vertriebsdaten können durch alle EVU eingesehen werden, 
sind also völlig transparent. Informationsvorsprünge einzelner Unternehmen be-
stehen nicht. 
 
Verantwortlich für den Vertrieb an einer Strecke ist in der Regel das Verkehrsun-
ternehmen, welches den größten Teil der dortigen Betriebsleistung fährt. Vergütet 
wird der Vertrieb durch feste Provisionssätze. Der jeweilige Dienstleister ist ver-
pflichtet, den Fahrgästen alle für sie in Frage kommenden Fahrkartenoptionen zu 
nennen.  
 
Organisation der Einnahmenaufteilung 
 
Die Einnahmenaufteilung der nach dem allgemeinen Tarif verkauften Fahrschei-
ne erfolgt in Großbritannien nach einem einfachen Prinzip: Die Einnahmen von 
relationsbezogenen Fahrkarten werden gemäß der Anzahl der auf der entspre-
chenden Relation verkehrlich sinnvollen Verbindungen aufgeteilt. Die tatsächliche 
Nutzung der Züge durch Fahrgäste wird dabei nicht betrachtet. Damit ist die Auf-
teilung nicht immer zu 100 % der Wirklichkeit entsprechend; da aber der Aufwand 
der Fahrgastzählung und Hochrechnung der Ergebnisse weitgehend entfällt, sind 
alle Beteiligten mit dem Verfahren zufrieden. Jedes Verkehrsunternehmen kann 
allerdings eine Zählung verlangen, wenn Ungerechtigkeiten vermutet werden. 
Dieses Verfahren kommt jedoch so gut wie nie zur Anwendung. Der Anteil von 
relationslosen (Netz-)Fahrkarten an dem gesamten Fahrscheinsortiment ist ge-
ring, die Aufteilung der Einnahmen erfolgt entweder durch Fahrgastbefragungen 
im Zug oder ein Fahrtenbuch der Fahrgäste. 
 
Die Zuscheidung der Erlöse erfolgt so zeitnah (in der Regel innerhalb von Ta-
gen), so dass es bei den Verkehrsunternehmen zu keinen Liquiditätsproblemen 
kommt.  


